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Urkundenrolle Nr. 684 / 1972

zv B e r l i n

heute

Verhondelt
, om zwölften September neunzehnhundert-

zweiundsiebzig (1 2.  9.  197 2)

Vor dem unlerzeichneten Nolor

Hubertus Schlenzig
in Berlin 15, Uhlandstraße 28

- von Person bekannt -

der Kaufmann,

Her r  Herbe r t  K  l e  i n ,

, ' .

geschäftsansässig in

6079 Buchschlag, lm Steingrund 2.
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Der Erschienene erklärte zunächst, daß ör seine nachstehenden Erklärungen wle folgt abgebe:
l .  lm eigenen Namen,
2. für den Architekten, Herrn Gerhard Karl Steln,
3.  fürdie Kauffrau, Frau Lydia Houssong geb. Paulus,
4. für den techn. Angestellten, Herrn Günther K le I n ,
5.  fürden Bankkaufmann, Herrn Herbert  Welzel ,
6.  für den Archi tekten, Herrn Wil l i  Schmieg,
7. für den Vers.-Kaufmann, Herrn Ernst Zehnder,
L fürden Kaufmann, Herrn Günter B a r te tz ko,
9.  fürden Kaufmann, Herrn Horst  Fr ieser,

10. für die Investbau GmbH & Co. Kommandltgesellschaft, und zwar in seiner Eigenschaft als alleinver-
tretungsberechtigter Geschäftsführer der Investbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die wie-
derum die alleinige persönlich haftende Gesellschafterin der vorbezeichneten Kommanditgesellschaft
ist.

Zum Nachweis der jeweiligen Vertretungsbefugn is werden beglaubigte Registerauszüge neuesten
Datums nachgereicht.

Soweit es sich um die Vollmachtgeber vorstehend zu 2. bis 9. handelt, sind die Vollmachten bisher münd-
lich erteilt. Vollmachtsbestätigungen in der Form des g 29 GBO werden alsbald nachgereicht.
Der Erschienene erklärte:

Die Investbau GmbH & Co. Kommanditgesellschaft ist zur Zeit Erbbauberechtigte hinsichtlich des Erbbau-
rechts

- eingetragen im Erbbaugrundbuch des Amtsgericlrts Tempelhof-Kreuzberg
von Marienfelde Band 1 1 7 Blatt 3657 -.

lastend auf dem Grundstück Berlin 42, An der Straße 430, An der Straße 432, Am Grimmingweg und an
der Daimlerstraße,

- eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg
von Marienfelde Band 1 1 7 Blatt 3656 -,

Gemarkung Marienfelde Flur 1 Flurstück 22/75, mit einer Größe von 3,9634 ha.
Als Grundstückseigentümer ist das Deutsche Beich (Reichseisenbahnvermögen) eingetragen.
Aufgrund der Kaufverträge vom heut igen Tage -  Nr.675/1972 bis 683/1972 der Urkundenrol le dee
amtierenden Notars - werden meine Vollmachtgeber und ich selbst als Mitberechtigte hinsichtlich des
Erbbaurechts im Erbbaugrundbuch eingetragen werden, und zwar mein Vollmachtgeber, Herr Stein, zu
einem ideel len Antei l  von 2665/100000, meine sämtl ichen übr igen Vol lmachtgeber zu ideel len Antei len
von je 701 /100000 und ich selbst zu einem ideel len Antei l  von 3248/ 100000. 

-

Die Investbau GmbH & Co. Kommanditgesellschaft bleibt also lediglich mit einem Mitberechtigungsanteil
von 89 1 80/ 100 000 eingetragen.

Der Eigentümer hat der Erbbauberechtigten das Erbbaurecht mit notariellem Vertrag vom 1. März 1971
- Nr. 99/ 1971 der Urk.-Rolle des Notars Dr. Ludwig Bock in Berlin - bestellt. Eine beglaubigte Abschrift
dieser Verhandlung wird diesem Protokoll als Anlage beigefügt. Der Inhalt des Erbba uiechtsvertrages ist
Gegenstand der nachstehenden Teilungserklärung ünd Gemeinscfi aftsordnung.
Auf dem genannten Grundstück sollen Wohnungen, Läden, ein Heizfrerk mit Ubergabestationen und mög-
llcherweise auch ein Parkhaus errichtet werden.

In den nachstehenden Erklärungen ist grundsätzlich - sowelt es slch nicht um Sonderelgentum handelt -
anstelle des Wortes ,Elgentum" das Wort "Erbbaurecht" zu seEen. So z. B. staft "Eigentümer" bzw.
" Wohnungseigentümer", "Wohnungserbbauberechtigter", statt "Teileigentümer", Teilerbbauberechtig-
ter", statt " Wohnungseigentum " bzw. , Eigentumswohnung ", .Wohnungserbbaurecht", statt "Teileigen-tum', "Teilerbbaurecht", statt " gemeinschaftlichen Eigentums' bzw. " Gemeinschaftseigentum', .gemein-
schaftliches Erbbauredrt", statt "Wohnungseigentumsgemeinschaft" bzw. "Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer" bzw. " Eigentümergemeinschaft", "Gemeinschaft der Wohnpngserbbauberechtigten', statt
.  Eigentümerversammlung' ,  "Versammlung der Wohnungserbbauberecht igten' ,  stat t  Miteigentumsantei l ' ,
.Mitberecht igungsantei l " .

lm übrigen gelten die nachstehenden Bestimmungen für Wohnung6erbbauberechtigte bzw. für Wohnungs-
erbbaurechte entsprechend für Teilerbbauberechtigte bzw. Teilerbbaurec+rte. Dieses vorausgeschickt,
erklärte der Erschienene lm eigenen Namen und für die von lhm Vertretenen folgendes:

a

I

'l

t
,



I. TEILUNGSERKLARUNG

g l

Die Erbbauberechtlgten geben hiermit gegenüber dem Grundbuchamt gemäß Q 3 in Verbindung mit g 30
WEG (Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht - Wohnungseigentumsgesetz,
nachstehend kurz WEG genannt -  vom 15. März 1951) die Erklärung ab, daß das Erbbaurecht an dem
Grundstück in M itberechiigungsanteile in der Weise a;fgeteilt wird, äaß mit jedem Anteil das Sonder-
eigentum an einer best immten Wohnung oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden best immten Räumen
in den auf dem Grundstück zu errichtenden Gebäuden verbunden ist.

g 2

Ea werden folgende Miteigentumsanteile, jeweils verbunden mit Sondereigentum, gebildet:

10 .

1 1 .

12.

13.4.

14.

15.

16 .

17.8.

9.

1. Mitberecht igungsantei l  von 180/ 100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
plan mit  Nr.01-00-1 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß, Haus I ,

2. Mitberechtigungsanteil von 245/ 100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
plan mit Nr. 0l -00-2 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß, Haus 1,

3.  Mitberecht igungsantei lvon 165 /  100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
plan mit Nr. 0l -00-3 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß, Haus 1,

Mitberecht igungsantei l  von 213i 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
ergentum an der im Auftei lungs-
plan mit  Nr.  01-01-1 bezeichneten
Wohnung im 1 . Obergeschoß, Haus I ,
Mitberechtigungsanteil von 245 / 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
plan mit  Nr.  01-01-2 bezeichneten
Wohnung im 1. Obergeschoß, Haus 1,

Mitberechtigungsanteil von 203 / 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit  Nr.01-01-3 bezeichneten
Wohnung im | . Obergeschoß, Haus 1 ,
Mitberechtigungsanteil von 243/ 100 000,
verbunden mit  dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
plan mit Nr. 0l -01-4 bezeichneten
Wohnung im |  .  Obergeschoß, Haus 1,

Mitberechtigungsanteil von 213/ 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 01 -02-1 bezeichneten
Wohnung im 2. Obergeschoß, Haus 1 ,
Mitberechtigungsanteilvon 245/100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 01-02-2 bezeichneten
Wohnung im 2. Obergeschoß, Haus 1,

Mitberecht igungsante i lvon 203 /  100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o la n mi t  Nr .01-02-3 bezeichneten
Wohnung im 2.  Obergeschoß,  Haus 1,

Mitberechtigungsanteil von 243 / 100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
Dlan mit Nr. 01-02-4 bezeichneten
Wohnung im 2.  Obergeschoß,  Haus 1,

M i tberecht igungsante i l  von 213/  100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
Dlan mi t  Nr .  01-03-1 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 1,

Mi tberecht igungsante i l  von 245 /  100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .  01-03-2 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 1,

M i tberecht igungsante i l  von 203/  100000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 0l -03-3 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 1,

Mi tberecht igungsante i lvon 243 /  1OO 0OO,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 01-03-4 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 1,

Mi tbdrec i t igungsante i lvon 213/100000,
veibunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 01-04-1 bezeichneten
Wohnung im 4.  Obergeschoß,  Haus l ,

Mi tberecht igungsante i lvon 245/100000,
verbunden mit dem Sondgr-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 0l -04-2 bezeichneten
WohnuÄ$lm 4.  Obergeschoß,  Haus 1,

Mitberechtigungsanteilvon 203/100000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 01-04-3 bezeichneten
Wohnung im 4. Obergeschoß, Haus l,
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18.
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22.

zJ.

24.

19 .

20.

21.

41.zJ.

Mitberechtigung8antetl von 243 / 100000,
verbu nden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .  01-04-4 bezeichneten
Wohnung im 4.  Obergeschoß,  Haus 1,

M i tberecht ig  un g s  a nte i l  von 213/ i00000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .  01-05-1 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 1,

Mi tberecht igungsante i l  von 245 /  100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p la n mi t  Nr .  01-05-2 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 1,

Mi tberecht ig  ungsante i l  von 203 /  100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .  01-05-3 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 1,

M itberechtigungsanteil von 243/ 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .  01-05-4 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus l ,

M i tberecht igungsante i l  von 21 3 /  100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .01-06-1 bezeichneten
Wohnung im 6.  Obergeschoß,  Ha us J,

M itberechtigungsanteil von 245 / 100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf ter lungs-
p lan mi t  Nr .  01-06-2 bezeichneten
Wohnung im 6.  Obergeschoß,  Haus 1,

M itberechtigungsanteil von 203 / 100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
Dlan mi t  Nr .  01-06-3 bezeichneten
Wohnung im 6.  Obergeschoß,  Haus | ,

M itberechtigungsanteil von 243 | lüffi,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs.
plan mit Nr. 01-06-4 bezeichneten
Wohnung im 6.  Obergeschoß,  Haus I ,

Mitberechtigungsanteil von 21 3 / l OO 0OO,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 01-07-1 bezeichneten
Wohnung im 7.  Obergeschoß,  Haus 1,

Mitberechtigungsanteilvon 245/100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 01-07-2 bezeichneten
Wohnung im 7.  Obergeschoß,  Haus l ,

Mitberechtigungsanteilvon 203/100(xro,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 01-07-3 bezeichneten
Wohnung im 7. Obergeschoß, Haus 1 ,

31. Mltberechtigungsanteilvon 243/t00m0,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 01-07-4 bezeichneten
Wohnung im 7.  Obergeschoß,  Haus 1,

32.  Mi tberecht igungsante i lvon 213/  100 000,
verbunden mi t  dem Son der-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 0l -08-1 bezeichneten
Wohnung im 8.  Obergeschoß,  Haus 1,

33. Mjtberechtigungsanteil von 245/ 100000,
verb un den mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
DIa n mi t  Nr .  01-08-2 bezeichneten
Wohnung im 8.  Obergeschoß,  Haus 1,

34.  Mi tberecht igungsante i lvon 203/100000,
verbun den mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o lan mi t  Nr .  0 l  -08-3 bezeichneten
Wohnung im 8.  Obergeschoß,  Haus 1,

35. M itberechtigungsanteil von 243/100000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 01-08-4 bezeichneten
Wohnung lm 8.  Obergeschoß,  Haus 1,

40.

Mitberechtigungsanteil von 213 / 100 000,
verbun den mit  dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
plan mit  Nr.  01-09- l  bezeichneten
Wohnung im 9. Obergeschoß, Haus 1,

Mitberecht igungsantei lvon 245 /  100 000,
verbunden mit  dem Sonder-
e igen tum an  de r  im  Au f te i l ungs -
olan mit  Nr.  01-09-2 bezeichneten
Wohnung im 9. Obergeschoß, Haus 1,

M itberechtigungsanteil von 203/ 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
Dlan mit  Nr.  01-09-3 bezeichneten
Wohnung im 9. Obergeschoß, Haus 1,

M itberechtigungsanteil von 243 / 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
plan mit Nr. 01-09-4 bezeichneten
Wohnung im 9. Obergeschoß, Haus I ,

Mitberechtigungsanteil von 213 / I 00 000,
veöunden mit  dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
DIan mit  Nr.01-10-1 bezeichneten
Wohnung im 10. Obergeschoß, Haus I  ,

Mitberechtigungsanteilvon 245 / 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 01-10-2 bezeichneten
Wohnurtg|im 10. Obergesdroß, Haus 1 ,

Mitberechtigungsanteilvon 203/100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit  Nr.01-10-3 bezeichneten
Wohnung im 10. Obergeschoß, HauB 1 ,

37.25.

38.

39.

lo.
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28.

30. 42.
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44.

Mitberechtigungsanteil von 243/ 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .01- l0-4 bezeichneten
Wohnung im 10.  Obergeschoß,  Haus 1,

Mi tberecht igungsante i lvon 319/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o lan mi t  Nr .  01-1 1-2 bezeichneten
Wohnung im 1 l .Obergeschoß,  Haus l ,

M itberechtig u ngsante il von 203/100000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
Dlan mi t  Nr .  01-1 1-3 bezeichneten
Wohnung im 11.  Obergeschoß,  Haus 1,

M i tberecht igungsante i l  von 243/  100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
Dlan mi t  Nr .  01 -1 1-4 bezeichneten
Wohnung im 11.  Obergeschoß,  Haus 1,

47. Mitberechtigungsanteil von 425i 100000,
verbunden mit  dem Sonder-

\ ,  e igentum an der im Auftei lungs-
olan mit  Nr.  01-1 2-4 bezeichneten

_ \rlOhlung im 1 2. Obergeschoß, Haus l,' - :
48. Mitberecht igungsantei l  von 161 /100000,

.  verbunden mit  dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
olan mit Nr. 02-00-2 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß, Haus 2,

Mitberechtigungsanteil von 244l 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
ejgentum an der im Auftei lungs-
olan mit Nr. 02-00-3 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß, Haus 2,

Mitberechtigungsanteil von 173 / 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 02-01-1 bezeichneten
Wohnung im 1 . Obergeschoß, Haus 2,

Mitberechtigungsanteil von 161 / 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 02-01-2 bezeichneten
Wohnung im ' l .Obergeschoß, Haus 2,

52. ..Mitberechtigungsanteil von 244 / 100 000,
l.-\'/erbunden mit dem Sonder-

eigentum an der,im Aufteilungs-
olan mit Nr. 02-01-3 bezeichneten
Wohnung im 1. Obergeschoß, Haus 2,

53. Mitberec,lrtlgungsanteilvon 173i100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 02-02-1 bezeichneten

-.Wo.hnung im 2. Obergeschoß, Haus 2,

54. Mitberechtigungsanteil von 161 /,|00000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 02-02-2 bezeichneten
Wohnung im 2. Obergeschoß, Haus 2,

Mitberechtigungsanteil von 244 | 1O00OO,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 02-02-3 bezeichneten
Wohnung im 2.  Obergeschoß,  Haus 2,

M itberechtigungsanteil von 1 73 / 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 02-03-1 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 2,

M i tberecht igungsante i l  von 161 /100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o lan mi t  Nr .  02-03-2 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 2,

M itbe recht ig u ngsa nte il von 2441100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
pla n mlt Nr.02-03-3 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 2,

M itberechtig u n gs a nte il von 173/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 02-04-l bezeichneten
Wohnung im 4. Obergeschoß, Haus 2,

M i tberecht igungsante i l  von 161 /100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an de.  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 02-04-2 bezeichneten
Wohnung im 4.  Obergeschoß,  Haus 2,

Mi tberecht igungsante i lvon 245/100000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an de.  im Auf te i lu"gs-
o lan mi t  Nr .02-04-3 bezeichneten
Wohnung im 4.  Obergeschoß,  Haus 2,

Mi tberecht igungsante i lvon 174/100000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 02-05-1 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 2,

Mi tberecht igungsante i l  von 161 /  100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 02-05-2 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 2,

Mltberechtigungsanteil von 245 / | 00 000,
verbunden mit dem Sonder-
e igehtum an der  im Auf te i lungs.
olan mit Nr.02-05-3 bezeichneten
Wohnung im 5. Obergeschoß, Haus 2,

Mitberechtigungsanteil von 174l 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr.0246-1 bezeichneten
Wohnung.lm 4 Obergeschoß, Haus 2,

Mitberecütigungsanteil von 161 / 100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftellungs-
plan mit Nr. 02{6-2 bezeichneten
Wohnung im 6. Obergeschoß, Haus 2,

55.43.

56.

57.45.

58.46.
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62.50.

64.

65.

66.
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79.67. Mitberechtljungsanteilvon 245/tOOOOO,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr.02-06-3 bezeichneten
Wohnung im 6. Obergeschoß, Haus 2,

M i tberecht ig  u n g sa nte i l  von 174/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 02-07-1 bezeichneten
Wohnung im 7.  Obergeschoß,  Haus 2,

Mi tberecht igungsante i l  von 161 /  100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 02-07-2 bezeichneten
Wohnung im 7.  Obergeschoß,  Haus 2,

Mitberechtigungsanteil von 245i 100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
Dlan mi t  Nr .  02-07-3 bezeichneten
Wohnung im 7.  Obergeschoß,  Haus 2,

Mi tberecht igungsante i lvon -  174 /  100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 02-08-l bezeichneten
Wohnung im 8.  Obergeschoß,  Haus 2,

Mi tberecht igungsante i lvon 161 /  100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .  02-08-2 bezeichneten
Wohnung im 8.  Obergeschoß,  Haus 2,

Mi tberecht igungsante i lvon 245/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 02-08-3 bezeichneten
Wohnung im 8.  Obergeschoß,  Haus 2,

M itberechtigungsanteil von 1 74 / 100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te; lungs-
plan mit Nr. 02-09-1 bezeichneten
Wohnung im 9. Obergeschoß, Haus 2,

M itberechtigungsanteil von 16t / 100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 02-09-2 bezeichneten
Wohnung im 9. Obergeschoß, Haus 2,

Mi tberecht igungsante i lvon 245/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 02-09-3 bezeichneten
Wohnung im 9.  Obergeschoß,  Haus 2,

Mi tberecht igungsante i lvon 1741100000,
v€rbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .  02-10-1 bezeichneten
Wohnung im | 0. Obergeschoß, Haue 2,

Mitberechtigungsanteil von 161 / t 00 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der lm Aufteilungs-
plan mit Nr. 02-10-2 bezeichneten
Wohn ung im 10. Obergeschoß, Haus 2,

Mitberechtigungsanteil von 245 / 100000,
verbunden mlt  dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
plan mit  Nr.  02-10-3 bezeichneten
Wohnung im 10. Obergeschoß, Haus 2,

Mltberechtigungsanteil von 246 / | 00 000,
verbunden mit  dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
pla n mit  Nr.03-00-1 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß, Haus 3,

Mitberecht ig ungsantei l  von 162/ 100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
ola n mit Nr, 03-00-2 bezeichneten
wohnung im Erdgeschoß, Haus 3,

Mitberechtigungsanteil von 243 | 100000,
verbunden mit  dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
olan mit Nr. 03-00-3 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß, Haus 3,

Mitberecht igungsantei lvon 246/100000,
verbunden mit  dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
olan mit  Nr.  03-01-1 bezeic+rneten
Wohnung im 1. Obergeschoß, Haus 3,

Mitberecht igungsantei lvon 162/100000,
verbunden mit  dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
plan mit  Nr.  03-01-2 bezeichneten
Wohnung lm 1. Obergeschoß, Haus 3,

Mitberecht igungsantei lvon 243/100000,
verbunden mit  dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
olan mit Nr. 03-01-3 bezeichneten
Wohnung im 1. Obergeschoß, Haus 3,

M itberechtigungsanteil von 246 / 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
olan mit Nr. 03-02-1 bezeichneten
Wohnung im 2. Obergeschoß, Haus 3,

Mitberechtigungsanteil von 1 62 / 100 000,
verbunden mit  dem Sonder-
eigentum an der im Aufter lungs-
plan mit Nr.03-02-2 bezeichneten
Wohnung im 2. Obergeschoß, Haus 3,

Mitber/chtigungsanteil von 243 / lO0 OO0,
verbünden mit  dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
olan mit Nr. 03-02-3 bezeichneten
Wohnung im 2. Obergeschoß, Haus 3,

M itberechtigungsanteil von 246/ 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
Dlan mit Nr. 03{3-1 bezeichneten
Wohnung irii 3. Obergeschoß, Haus 3,

M itberechtig u n gs ante il von 162/100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilung6-
plan mit Nr. 03-03-2 bezeichneton
Wohnung im 3. Obergeschoß, Haus 3,
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92.
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Mitberechtigungsanteil von 243 / 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 03-03-3 bezeichneten
Wohnung im 3. Obergeschoß, Haus 3,

Mi tberecht igungsante i lvon 247l1OOm,0,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o lan mi t  Nr .  03-04-1 bezeichneten
Wohnung im 4.  Obergeschoß,  Haus 3,

Mi tberecht igungsante i l  von 162 /  100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o lan mi t  Nr .03-04-2 beze ichneten
Wohnung im 4.  Obergeschoß,  Haus 3,

M itberechtigungsanteil von 245 / 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 03-04-3 bezeichneten
Wohnung im 4.  Obergeschoß,  Haus 3,

95. M itberechtigungsanteil von 247 1100000'
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 03-05-1 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 3,

96.  Mi tberecht igungsante i lvon 162/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
Dlan mi t  Nr .  03-05-2 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 3,

97. M itberechtigungsanteil von 245/10000O,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 03-05-3 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 3,

98.  M i tberecht igungsante i l  von 247/100000,
verbunden mit dem Sonder.
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 03-06-1 bezeichneten
Wohnung im 6. Obergeschoß, Haus 3,

eigentum an_der im Auftei lungs-
plan mit Nr. 03-06-2 bezeichneten
Wohnung im 6. Obergeschoß, Haus 3,

l0O. Mitberecht igungsantei lvon 245 /  100 000.
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 03-06-3 bezeichneten
Wohnung im 6. Obergeschoß, Haua 3,

101. Mitberecht igungsantei lvon 247 /  100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 03-07-1 bezeichneten
Wohnung im 7. Obergeschoß, Haus 3,

'103. Mitberechtigungsanteil von 245 / 
,|00 000,

verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
Dlan mit Nr. 03-07-3 bezeichneten
Wohnung im 7.  Obergeschoß,  Haus 3,

!04.  Mi tberecht igungsante i lvon 247 /  100000,
verb un den mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 03-08-1 bezeichneten
Wohnung im 8.  Obergeschoß,  Haus 3,

105.  Mi tberecht igungsante i lvon 162/  100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o la n mi t  Nr .03-08-2 bezeichneten
Wohnung im L Obergeschoß,  Haus 3,

106.  Mi tberecht igungsante i lvon 245 /  100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o lan mi t  Nr ,  03-08-3 bezeichneten
Wohnung im 8.  Obergeschoß,  Haus 3,

l07. M itberechtigungsanteil von 247 l1O0OO0,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan Nr. 03-09-1 bezeichneten
Wohnung im 9.  Obergeschoß,  Haus 3,

108.  Mi tberecht igungsante i lvon 162/100000'
verbunden mi t  dem Son der-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
Dlan mi t  Nr .03-09-2 bezeichneten
Wohnung im 9.  Obergeschoß,  Haus 3,

109. Mitberechtigungsanteil von 245 / 100 000'
verbunden mi t  dem Sonder-
e iqentum an der  im Auf te i lungs-
o län mi t  Nr .  03-09-3 bezeichneten
Wohnung im 9. Obergeschoß, Haus 3,

110.  M i tberecht igungsante i l  von 202l  100000,
verbunden mit dem Sonder-
e iqentum an der  im Auf te l lungs-
o län mi i  Nr .  03-10-2 bezeichneten
Wohnung im 10.  Obergeschoß,  Haus 3, -

e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 03-10-3 bezeichneten
Wohnung im 10. Obergeschoß, Haus 3,'

C
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99. Mitberechtigungsanteil von

verbunden mit dem Sonder-
162/100000, 111. M i tberecht igungsantei l  von 245i 100000,

verbunden mit  dem Sonder-

102. Mitberecitigungsanteil von
verbunden mlt dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-

F iTi1.) Mitferectrtigungsanteil von 247 llooooo,' -verbunden mit  dem Sonder-
eigentum an der  im Auf te i lungg-
p lan mi t  Nr .  M-00-1 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß,  Hau s 4,

|13.  Mi tberecht igungsante i l  von 161 / . |00000'
verbunden mi t  dem Sonder-
e ioentum an der  im Auf te i lungs-
Dlän mjt Nr. 04-00-2 bezerchneten
Wohnürig tm Erdgeschoß, Haus 4,

162/1OOOO0. F lit? M itberechtigungsanteil von 2S4llO0OO0,'- verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
olan mit Nr. 04-00-3 bezeichneten
Wohnung lm Erdgeschoß, Haus 4,

il
I

l , r '

ii,

plan mit Nr. 03-07-2 bezeichneten
Wohnung im 7. Obergeschoß, Haus 3,
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1 15. Mitberechtigungsanteil von 247/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 04-01-1 bezeichneten
Wohnung im l .  Obergeschoß,  Haus 4,

116.  Mi tberecht igungsante i l  von 161 /100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o lan mi t  Nr .04-01-2 bezeichneten
Wohnung im l .  Obergeschoß,  Haus 4,

1 17.  Mi tberecht igungsante i l  von 284l100000,
verb unden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .  04-01-3 bezeichneten
Wohnung im 1.  Obergeschoß,  Haus 4,

118.  M i tberecht igungsante i l  von 247 1100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 04-02-1 bezeichneten
Wohnung im 2.  Obergeschoß,  Haus 4,

Mi tberecht igungsante i lvon 161/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 04-02-2 bezeichneten
Wohnung im 2.  Obergeschoß,  Haus 4,

,|20. Mitberechtigungsanteil von 284 / 100000,'  verbunden mi t  dem Sonder-
e jgentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 04-02-3 bezeichneten
Wohnung im 2.  Obergeschoß,  Haus 4,

12'1 . M itberechtigungsanteil von 247 | 100000,
verbunden mi t  dem Sonoer-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o lan mi t  Nr .  04-03-1 bezelchneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 4,

122.  Mi tberecht 'gungsante i lvon 161 /  |  00 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 04-03-2 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 4,

eigentum an der im Auftei lungs-
plan mit Nr. 04-Q3-3 bezeichneten
Wohnung im 3. Obergeschoß, Haus 4,

124. Mitberechtigungsanteil von 247 1100000,
verbunden mit  dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
olan mit Nr. 04-04-1 bezeichneten
Wohnung im 4. Obergeschoß, Haus 4,

125. M itberechtigungsanteil von 161 / | 00000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 04-04-2 bezeichneten
Wohnung im 4. Obergeschoß, Haus 4,

Mitberec+rtigungsanteil von
verbunden mit dem Sonder.Sonder-

284l 100000,
verbunden mit
eigentum an der im Aufteilungs-
olan mit Nr. 04-04-3 bezeichneten
Wohnung im 4. Obergeschoß, Haus 4,

127. Mitberechtigungsanteilvon 247 l1O0OOO,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
Dlan mit Nr. 04-05-1 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 4,

128.  Mi tberecht igungsante i lvon 161 /  100 000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 04-05-2 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 4,

p ;1701 M itberechtigungsanteil von 284/lO0OOO,' -  
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .04-05-3 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 4,

130.  M i tberecht ig  ungsante i l  von 247 1100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p la n mi t  Nr .04-06- l  bezeichneten
Wohnung im 6.  Obergeschoß,  Haus 4,

131 .  Mi tberecht igungsante i lvon 161 /100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  lm Auf te i lungs-
olan mit Nr. 04-06-2 bezeichneten
Wohnung im 6. Obergeschoß, Haus 4,

132. M itberechtigungsa nteil von 28411000O0,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p la n mI  Nr .04-06-3 bezeichneten
Wohnung im 6.  Obergeschoß,  Haus 4,

133. Mitberechtigungsanteil von 247 1100000,
verb unden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o lan mi t  Nr .04-07-1 beze ichneten
Wohnung im 7.  Obergeschoß,  Haus 4,

134.  M i tberecht igungsante i l  von 161 /  100000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 04-07-2 bezeichneten
Wohnung im 7.  Obergeschoß,  Haus 4,

elgentum an der im Auftei lungs-
olan mit Nr. 04-07-3 bezeichneten

t )
)123.j M itberechtigungsanteil von 284/ 100000, 135. Mitberechtigungsanteil von 284/100000,' -  verbunden mit  dem Sonder- verbunden mit  dem Sonder-

Wohnung im 7. Obergeschoß, Haua 4,

136. Mitberephtigungsa nteil von 249l100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
olan mlt Nr. 05-00-1 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß, Haus 5,

137. Mitberecht igungsantei lvon 158 /  100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Auftei lungs-
Dlan mit Nr. 05-0G2 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß, Haus 5,

138. Mitberechtigungsanteil von 230/ 100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilunge-
plan mit Nr. 05-00-3 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschof), Haus 5,

126.



139. Mitberechtigungsanteil von 285 / 100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
Dlan mi t  Nr .  05-01-1 bezeichneten
Wohnung im 1.  Obergeschoß,  Haus 5,

140. M itberechtigungsanteil von 158/,|00000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o lan mi t  Nr .  05-01-2 bezeichneten
Wohnung im 1.  Obergeschoß,  Haus 5,

141.  Mi tberecht igungsante i l  von 230 /  100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o lan mi t  Nr .  05-01-3 bezeichneten
Wohnung im 1.  Obergeschoß,  Haus 5,

142.  M i tberecht igungsante i l  von 286/  100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
o la n mi t  Nr .05-02-1 bezeichneten
Wohnung im 2.  Obergeschoß,  Haus 5,

143.  Mi tberecht igungsante i l  von 158 /  100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 05-02-2 bezeichneten
Wohnung im 2.  Obergeschoß,  Haus 5,

144. Mitberechtigungsanteil von 230 / 100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 05-02-3 bezeichneten
Wohnung im 2.  Obergeschoß,  Haus 5,

145.  Mi tberecht ig  ungsante i l  von 286/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .  05-03-1 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 5,

146.  Mi tberecht igungsante i lvon 158/  100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mjt Nr.05-03-2 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 5,

147.  Mi tberec+r t igungsante i lvon 230/100000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
olan mit Nr. 05-03-3 bezeichneten
Wohnung im 3. Obergeschoß, Haus 5,

148.  M i tberecht igungsante i l  von 286/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 05-04-'1 bezeichneten
Wohnung im 4. Obergeschoß, Haus 5,

149. Mitberechtigungsanteil von 158 / 100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
eigentum an der lm Aufteilungs-
Dlan mit Nr. 05-M-2 bezeichneten
Wohnung im 4.  Obergeschoß,  Haus 5,

'|50. Mitberechtigungsanteil von 232 / 100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 05-04-3 bezeichneten
Wohnung lm 4. Obergeschoß, Haus 5,

t0

151. Mitberechtigungsanteil von 286 / 100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 05-05-1 bezeichneten
Wohnung im 5. Obergeschoß, Haus 5,

152.  Mi tberecht igungsante i lvon 158 /  100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 05-05-2 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 5,

153.  Mi tberecht igungsante i lvon 232 /  100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
Dlan mi t  Nr .05-05-3 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 5,

[i6lf Mitberechtigungsanteil von zs6 l I Oo OO0,
t.-- verbunden mit dem Sonder-

eigentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit N\05-06-1 bezeichoar+n{
wonnung rrlrütttr6?!-'or), naus o,

155.  Mi tberecht igungsante i lvon 158/100000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 05-06-2 bezeichneten
Wohnung im 6.  Obergeschoß,  Haus 5,

156.  M' tberecht ig  ungsante i l  von 232/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 05-06-3 bezeichneten
Wohnung im 6.  Obergeschoß,  Haus 5,

157.  Mi tberecht igungsante i lvon 238/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 06-00-1 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß,  Haus 6,

{58.  M i tberecht igungsante i l  von 177/100000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 06-00-2 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß,  Haus 6,

159. Mitberechtigungsanteil von 229 / 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum an der im Aufieilungs-
olan mit Nr.06-00-3 bezeichneten
Wohnung im Erdgeschoß, Haus 6,

160. Mitb-erdchtigungsanteil ;n 273/ tOO00O,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
olan mit Nr. 06-01-1 bezeichneten
Wohnung im 1. Obergeschoß, Haus 6,

161.  M i tberecht igungsante i l  von 177/100000'
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
Dlän mit Nr. oGot -2 bezeichneten
Wotrnung tiir 1 . Obergeschoß, Haus 6,

162. M itberechtigungsanteil von 229/ 100000'
verbunden mit dem Sonder-
elgentum an der im Aufteilungs-
Dlan mit Nr. 0G0l -3 bezeichneten
Wohnung im I . Obergeschoß, Haus 6,
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t63. Mttberech gungsanteilvon 273/t0OO0O,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mtt Nr. 06-02-l bezeichneten
Wohnung im 2.  Obergeschoß,  Haus 6,

164.  Mi tberecht igungsa nte i l  von 177l1OOOOO.
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-'  p lan mi t  Nr .06-02-2 bezeichneten
Wohnung im 2.  Obergeschoß,  Haus 6,

165. Mitberechtigungsanteil von 229/ 1OO 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .06-02-3 bezeichneten
Wohnung im 2.  Obergeschoß,  Haus 6,

166.  M j tberecht igungsante i l  von 2741j00000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 06-03-1 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 6,

167.  Mi tberecht igungsante i l  von 177 /  
, |00000,

verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr.06-03-2 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 6,

168.  Mi tberecht igungsante i lvon 229/100000.
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .  06-03-3 bezeichneten
Wohnung im 3.  Obergeschoß,  Haus 6,

169. M itberechtigungsante jl von 274 IIOOOOO,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .  06-04-1 bezeichneten
Wohnung im 4.  Obergeschoß,  Haus 6,

170. Mitberechtigungsanteil von 177 / ,|00 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 06-04-2 bezeichneren
Wohnung im 4, Obergeschoß, Haus 6,

171. Mitberechtigungsanteil von 231 /l00OOO,
verbunden mi t  dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 06-04-3 bezeichneten
Wohnung im 4. Obergeschoß, Haus 6,

172. Mitberechtigungsanteilvon 2741100000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 06-05-1 bezeichneten
Wohnung im 5. Obergeschoß, Haus 6,

173.  Mi tberecht igungsante i lvon 177 /  1OO 0OO,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 06-05-2 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 6,

'174. Mitberechtigungsanteilvon 231 / 100 000,
verbunden mit dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
plan mit Nr. 06-05-3 bezeichneten
Wohnung im 5.  Obergeschoß,  Haus 6,

. |75.  M i tberecht igungsante i l  von 219/ , |00000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  im Auf te i lungs-
p lan mi t  Nr .  06-06-2 bezeichneten
Wohnung im 6.  Obergeschoß,  Haus 6,

176.  Mi tberecht igungsante j lvon 231 /  t  00 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
eigentum an der im Aufteilungs-
plan mit Nr. 06-06-3 bezeichneren
Wohnung im 6. Obergeschoß, Haus 6,

.|77. Mitberechugungsanteilvon 334 / 100 000,
verbunden mi t  dem Sonder-
e igentum an der  aus dem
Aufteilungsplan ersichtlichen
Ladenf läche im Haus 1,  Erdgeschoß,

178.  Mi tberecht igungsante i l  von 60946/100000,
verbunden mi t  dem Sonder-

i:'i:l'lT;+i.T:i"l"X?iln"" FZ +,
Heizzentra le im Haus l ,  Kel ler ,

I 79. Mitberechtigungsanteil von
verbunden mit dem Sonder-

I / 100 000,

Ä'ff !l'"Jlräf""i :i.i"oniil'"n"" FZ +,f
Ubergabestation im Haus 4, Keller.

9 3
Mit Rücksicht darauf, datj in zwei weiteren Bauabschnitten die Erichtung von zusätzlichen Wohnunqen
oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen vorgesehen ist, behält-sich die lnvestbau OrUHä öä.KG vor, von den Mitberechtigungsanteilen bei der Heizzentrale, äie zur 2a,t oo-gqol r ooööo enteile be-rragen soll, elne weitere Autteilung vorzunehmen, um zusäfzliche Mitberechtigungsanteile für d'e geplan-
ten Wohnungen bzw. nicht zu Wohnzwecken dienenden Bäumen'zu bilden.
Demgemäß haben die WohnungserbbaubeJechtig^ten. die nachträg.liche Anderung der Teilungserklärung
und die Durchführung der weiter geplanten Bauma-ßnahme entschääigungslos zu d-ulden.
Die Investbau GmbH & Co. KG gilt als unwlderuflich bevollmächtigt, digAbdnderung der Teilungserklä-rung gemäß dem vorstehenden Zweck vorzunehmen und beim Gru;dbucliamt Oiä e*ärOertichen Änvage
zu stel len.

*lL,:^::-fj:f:,lich-t l(qfnTen, wird der Verwalter unwiderruf lich angewiesen, nach Bezugsfertigkeit der
L1-"5.91tl3lP,lt Haus 1 , Keller, bei.Abrechnungen, denen die Höhe des Mitberechtigungsaiteils iugrunJellegt' diese Fleizzentrale mit einem Mitberecfltigungsanteil von 123 / 100000 zu berücksicihtioen. Die Stimm-rechtsregelung gemäß 0 15 Abs. 5 der nachstehtnd-en Gemeinschaiisordnung bleibt hiervoi unoerorrrt.



ll. Gemeincdraftsordnung

$ |  Al lgemeines

Für die Flechtsbeziehungen der Wohn ungseigentümer bzw. Teileigentümer untereinander sowie zwischen
ihnen und dem Verwalter gel ten die Vorschr i f ten der 00 10 bis 28 WEG in Verbindung mit  0 30 WEG, soweit
nicht nachstehend etwas anderes bestimmt ist.

92 Begriffsbestimmungen

(l)  Wohnanlage im Sinne dieser Gemeinschaftsordnung ist  die Summe des gemeinschaft l ichen Eigentums
und al ler Sondereigentumseinheiten.

(2) Wohnungseigentum ist  das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit  dem Miteigentums-
antei l  an dem gemeinschaft l ichen Eigentum, zu dem es gehört .

(3) Tei le igentum ist  das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes
in Verbindung mit  dem M i tberecht igungsantei l  an dem gemeinschaft l ichen Eigentum, zu dem es gehört .

(4) Gemeinschaft l iches Eigentum sind die Tei le,  Anlagen und Einr ichtungen der Gebäude, die nicht im
Sondereigentum stehen. Zum gemeinschaft l ichen Eigentum gehört  auch das jewei ls vorhandene Ver-
waltungsvermögen.

Gemeinschaftliches Eigentum sind auci die sämtlichen Wagenabstellplärze, die auf der Wohnanlage
außerhalb des Teileigentums ., Parkhaus " errichtet werden. Für diese AbstellpläEe gilt die Sonderregelung
d e s 0 3 A b s . 6 .

(5) Gegenstand des Sondereigentums sind die zur Wohnung gehörenden Räume sowie die zu diesen
Häumen gehörenden Bestandteile des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder eingefügt werden können,
ohne daß dadurch das gemeinschaft l iche Eigentum oder ein auf Sondereigentum beruhendes Becht eines
anderen Wohnungseigentümers über das nach 0 14 WEG zulässige Maß hinaus beeinträcht igt  oder die
äußere Gestal tung des Gebäudes verändert  wird.  Tei le des Gebäudes, die für dessen Bestand und
Sicherhei t  erfordei l ich sind, sowie Anlagen und Einr ichtungen, die dem gemeinschaft l ichen Gebrauch der
Wohn ungseigentümer dienen, insbesondere die Zentra lheizungsanla ge, srnd nicht Gegenstand des Son-
dereigentums, selbst wenn sie s ich im Bereich der im Sondereigentum stehenden Räume bef inden.

ln Ergänzung und im Rahmen dieser Best immung wird festgelegt,  daß zum Sondereigentum gehören:

a) der Fußbodenbelag und der Deckenputz der im Sondereigentum stehenden Räume, sowie der Boden-
belag von Balkonen und Terrassen,

b) die nichttragenden Zwischenwände innerhalb des Sondereigentums,

c) der Wandputr und die Wandverkleidung 6ämtlicher zum Sondereigentum gehörenden Räume, aucft
soweit die putztragenden Wände nicht zum Sondereigentum gehören,

d) die Innentüren der im Sondereigentum stehendenRäume und die Außenfenster,  Balkon- undTerrassen-
sowie Außentüren,

e) 6ämtliche, innerhalb der lm Sondereigentum stehenden Räume befindlichen Einrichtungen und Aus-
stattungsgegenstände,

f) die Wasserleitung vom Anschluß an die gemeinsame Steigleitung an,

g) die Versorgungsleitungen für Strom von der Abzweigung abZähler, sowie die Schwachstrom- und
Antennenleitungen von derjeweiligen Hauptleitung an, '

h) die Entwässerungsleitung bis zur Anschlußstelle an die gemeinBame Falleitung,

i) die Vor- und Rücktaufleitung und die Heizkörper der Zentralheizung von der Ansdtlußstelle an die
gemeinsame steig- bzw. Falleitung an,

k) die Holläden einschließlich der Bolladenkästen, Bowelt vorhanden,

l) die Garagentore, soweit vorhanden.
. ^ . {

! 3 Nutzung de. Wohnungs€lgentrm!

(1) Der Wohnungseigentitmer hat das Recht der alleinigen Nutzung 6eln-es Wohnungseigentum8, sowelt
äiäh nict't Beschränküngen aus dem Geserz (vgl. E 14 WEG) oder dreser Erklärung ergeben. Er hat ferner

I  . ^
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das Fecht der Mitbenutzung del z.lll. gemelnschaftlichen 
.Gebrauch bestimmten Räume, Anlagen undEinrichtungen, und .der gemeinschaftficnEn GrunästuöL.äa"f,"n Der Venryalter kann eine tür alle Betei_

Xfl::ilffi!?irtj,j?",',Hausordnung erlassen und dlese sesebenenfatts ae"r*oioeinl".""'äÄ,- pr"il. r.ä"it,g
(2) Zur Ausübung eines Gewerbebetriebes oder Berufes in der wohnung ist der wohnungseigentümernur mil zustimm.ung des Vemalters berechtigi. oiu 2r.iirrung kann unter Auflagen erteirt werden; sieist stets widerruflich, kann jedoch vom Verwäter nur äus wichtiiem cr*J 

";;öä"wlrden. 
Als wich-tiger Grund gilt insbesondeie, w^e^nn aie ausi:oung eJle!-öewerbes oder Berufes eirie unzumutbare Beejn-trächtlgung anderer wohnungseigentümer odei Hausbewohner befürchten läßt oder wenn sie denCharakter des Hauses beeintÄcht-rgen.

(3) Die Bestimmyns"l -de.^:?19-"he-nden Absatzes gelten. sinngemäß auch für die erforderliche Zustim-mung zur vermietung, verpachtun g oder sonstige Geirauchsribdrla."rng äi"l; vioin rn!)oi", gilr jedochnicht für den Fal l  der uber lass"^i%i l  dq" Ehelat ten des-r ,gentumers. verwandte in gerader Lrnie oderverwandte zweiten Grades in der seitenlrn,e od-er wenn ein i,euiiteuär i; ä;ii;;; ;"'Ä, torderung einWoh nungseigentum angesteigert hat unA es eineÄ öiiii"i uU"rtant.
(4) Veränderungen am wohnungseigentum bedürfen der schr i f t l ichen Einwi l l igung des verwalters,  soweites s jch um Maurer- und Betonarbeite-n handelt oder um Arbeiten, d je Einfluß u'ri oi"äiqäÄ"ine verteiluno
;:|"ff. 

,"0 Entwässeruns, Heizuns, strom unJ ;;;i;ü L;iil;;;;äiär,ir,r"" ,liä,;;;;#-;;;;X
(5) Erteilt der Veruvalter in den Fällen der ziftern 2-4 eine.beantragte Einwilligung nicht oder nur unterAuflagen oder widerruft er eine widerruflich erteilie rinwiiligung, so hat der hierdurch Beschwerte das. Recht der.Appettation an die Eisentümerveo"rrnrrng l;gl. O is Äü..; ä;; Lj;ä;;;; Der verwatter ist\-lu einer Anderung seiner Entsdheidung verpflichtei, üän"n 

"i 
t,i".,, durch einen eäscÄiuIoe, wor,nrngs_ei9entümer angehalten wird, zu dem die Stimmenmehrheit samtticrreiitimm-ü;;;-.ff;;; (ir"nungsergen-

tümer erforder l tch ist  (0 6 Abs. 5 gi l t  s inngemäß).
(6) Jeder wohn unoseioentÜm€r ist  berecht igt ,  sein Eigentum jn sondereigentum zu unterterten unter derEedingung, daß auJf dä entstehende sondärergentuÄ diese Geme;nsch;ft;;;;;;ö Ä;;endung fjndenmuß, mit  derFolse, daß rür die neuen r isentüÄLi äi iää"äÄt" r"Jprr ;ht ; ; ; ; ;  ä i :s?.äereinscnart"-ordn ung unmit telbar gel ten.
(7) a) Das N,utzungsrecht an den Abstellplätzen auf der wohnanlage außerhalb des Teileigentums " 

park-haus" einschl'eßlich des Flechts zur Mitbänutzung oei2u- und.Absäitg" ,"a äi" ä"jrg-ni".."e".tin.,,nrng"nüber diese zu tref fen, verble,bt  bei  der lnvestbau örüffTCo f  C 
-

Die lnvestbau GmbH & co. KG wird unwiderruflich bevollmächtigt, Erwerbern von Eigentumswonnungenein obligatorisches Nutzungsrecht an einem bestimmi* Äu.t" pläi, ,, ;;;;;;g;;. 
-'t" '"

b) Sämtl iche wohnunoseioentümer verzichten in bezug auf die Abstel lp lätze gegenüber dem Nutzungs-berechtisten auf ihre Fech-te uus a"r ger"in"lit.'iiriäX"""liö""irr.öiJ"J."viri"li giit'rr"h rür jedenFalt etner zutässisen ubertraguns ues-r.ruüunlsööüi;; ;;r;Ä ä;; t"ä"n""aJ" r,ülXl'rns"",s"n,ur".gegenüber dessen jewe jligen Hechlsnachfolger
c) Für die Ubertraouno 

""0 l:F]:l:lg des Nutzungsrechtes getten dje für das Wohnungseigentum ge_troffenen Bestimmünge--n entsprecneno.
- ,ür-den Fal l ,  daß eine Verä uß.erung,des Wohnungseigentums der Zust immung des Verwatters nicht be-darf' gilt djese zustimmunQ tur ore ubertragung des obligatorischen Nutzung"srec-hteJ et-enfalls als un-widerruflich erteilt. 

-

d) Die für dieAbstellpläte entfallenden Lasten und Kosten sind von dem jeweiligen Nutzungsberechtigtenzu tragen. 
/.(8) Der Verwalter teilt Jedem Wohnungsetgentümer einen Kellerraum.zu.

! | Obertragung des Wohnungseigentums

(1) Das Wohnungseiglntum ist veräußerlich und vererblich. Die weiterveräußerung bedarf der zustim-muns des Verwatters. Die zustimmungsgebühr.beträgi 
"i"^2*örfteiäeiv;;it;ä;ü"rih,1 

ää in g r t ao". zfestgelegt ist, zuzüglich Auslagen. Für 6ie haften Väräußerer und Erweöer als Gesamtschuldner. Diezustimmung ist nicht erfordertich im FaIe der Veräußerunq anten Erregaii; V;;;"-j; ;;;"rader Linie,verwandte zweiten crades in der seitenrinie oder bäi VE.äußerung d;; wäi;;g:;iä-""irr. jm wegeder Zwangsvottstreckung oder. durch den k;;k"rr;;..".'ii;r. ö;;'H";;;;äö'i.i *äi!) rür den Farlausgeschros6en, daß der rewejrige Gräubiger des an erste; Ra;g;t"il;;i"g;i;;ö"rien'öäopranarecrrtsdie-Eigentumswohn ung eÄairbt dder ersteigert oaer spaiäi weiterveräußert. In allen Fällen, In denen diezustimmung des Verwaiters zur Veräußer-ung des Wohnungseigentums nicht erfordJriicrr ist, sind der

. 1
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Erwerber und der Veräußerer verpflichtet, dem Venryalter den Eigentumsübergang anzuzeigen. Belde
haften für den Schaden, der aus der Unterlassung der Anzeige entsteht, als Gesamtschuldner. Das glelche
gi l t  gegebenenfa l is  für  das Mi te igentum an dem Tei le igentum "Parkhaus"  bzw.  für  das Sondernufzungs-
recht  an e inem Abste l lp la tz ,  doch dür fen d iese Rechte nur  zusammen mi t  der  Eigentumswohnung oder
aber  an e inen anderen Wohnungseigentümer innerhalb der  g le ichen Wohnanlage veräußert  werden,  so-
fern bei  der  ersten Veräußerung der  ideel le  M i te igentumsante i l  an dem Tei le igentum , ,Parkhaus"  bzw.
das Sondern utz  u n gs recht  an e inem Abste l lp la tz  zusammen mi t  der  Eigentumswohnung erworben wurde.

Die Investbau GmbH & Co. KG ist zu einer gesonderten Veräußerung berechtigt.

(2)  Der  Verwal ter  dar f  d ie Zust immung nur  aus wicht igem Grunde versagen.  Als  wicht iger  Grund g i l t  ins-
besondere,  wenn begründete Zwei fe ldaran bestehen,  daß

a) der Erwerber die ihm gegenüber der Eigentümergemeinschaft obliegenden finanziellen Verpflichtungen
erf üllen wird oder

b) der Erwerber oder eine zu seinem Hausstand gehörende Person sich in die Hausgemeinschaft einfügen
wird.

Als wichtiger Grund für die Versagung der Zustimmung zu einer Weiterveräußerung gilt es insbesondere,
wenn in  dem Veräußerungsver t rag keine Vere inbarungen über  d ie Zahlung des Erbbauzinses getrof fen
und insbesondere keine Unterwerfungserk lärungen wegen des Erbbauzinses gegenüber der  Grundstücks-
e igentümer in,  a lso dem Deutschen Feich (Reichseisenbahnvermögen),  abgegeben worden s ino.

(3) Versagt der Verwalter die Zustimmung, so gelten die Bestimmungen des 0 3 Abs. 5 sinngemäß.

I5 Sondernutzung und Veränderung am gemelnschaftlichen Elgentun

(1) Teile des gemeinschaftlichen Eigentums können einer besonderen Nutzung durch Vermietung oder
Verpachtung zugeführt werden.

(2) Veränderungen des gemeinschaft l ichen Eigentums bedürfen genauso der schr i f t l ichen Einwi l l igung
des Verwalters und dürfen nur in der vom Verwalter gebilligten Art und Form vorgenommen bzw. ange-
bracht werden wie Reklameeinr ichtungen und Schi lder,  Antennen und Markisen. 0 3 Abs. 5 gi l t  s inngemäß.

(3) Mietverträge etc.  zwischen der Wohngemeinschaft  und einem Wohn ungseigentümer enden ohne
Kündigung mit  dem Ablauf des Tages, an welchem der Wohn ungseigentümer sein Wohnungseigentum
aufgibt.

(4) Der Verwalter ist beauftragt, namens und für Rechnung der Wohnungseigentümergemeinschaft
Flechtsve rh ä l tn isse über Sondern utzungsverhäl tnisse einzugehen und zu beenden. Die Er löse hieraus
werden den Wohnungseigentümern im Verhäl tnis ihrer 100 ooostel-Antei le gutgebracht.  Die Regelung des
Q 8 Abs.7 bleibt  hiervon unberührt .

(5) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist verpflichtet, die von dem im Haus 1 befindlichen Heiz-
werkun te rBenu tzungderzusä tz l i chzuscha f fendenUbergabes ta t |onenerzeug tewärmefü rd iee inze |nen<
Wohnungen abzunehmen. t  .

0 6 lnstandhaltung

(t) Die Instandhaltung der zum gemeinschaftliöen Eigentum g(ehörenden Teile des Gebäudee und des
Grundstücks obliegt der Eigentümergemeinschaft, vertreten durch den Verwalter. Der Verwalter ist gene-
rell beauftragt und bevollmächtigt, a lle hjerz u erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

(2) Abschlußtüren, Außenfenster und gegebenenfalls Rolläden sind, wenn sie zum Sondereigentum ge-
hören, vom Sondereigentümer instandiuhalten; in Bezug auf den Außenanstrich oder die äußere Ober-
f lächenbehandlung sind sie wie gemeinschaft l iches Eigentum zu behandeln.

(3) Der Wohnungseigentümer ist verpflichtet, die dem Sondereigentum unterliegenden T€lle des Ge-
bäudes so instandzuhalten, daß dadurch kein anderer Eigentümer beeinträchtigt und der Wert des Woh-
nungseigentums auf dem Niveau der bei Ersterwerb gelieferten Ausstattung erhalten bleibt.

(4) Größere Instandsetzungsmaßnahmen (2. B. Anstrich der Außenfassade, Dadtdeckungen, Anstrich der
Treppenhäuser, Fahrstuhlerneuerung oder dergleichen) schlägt der Verwalter der Eigentümergemeln-
Bc$aft zur Beschlußfassung vor. Die Eigentümerversammlung entscheidet über oolche Vorschlä-ge mit
elnfacher Mehrheit. Die Entecheidung hal auch die Frage der Kostendeckung zu umfas8en. l8t Gefahr lm
Verzuge, so iot der Verwalter berechtigt, Maßnahmen elnzuleiten.

71
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(5) Verfällt derVorschlag des Verwalters der Ablehnung, so haften dte ablehnenden Mtteloentümer den
zust immenden für  a l le  Schäden und Wertminderungen,-d ie aufgrund der  Nichtdurchfühiur ig  oer  vorge-
sc i lagenen Maßnahmen entstehen,  a ls  Gesamtschuldner  (vg l .  Q15 Abs.9) .  Die Namen der  äblehnend-en
Eigentümer s ind im Protokol l  festzuhal ten.

(6), lm Falle-der Be_schädigung von Gemeinschaftseigentum bleiben gesetzliche Schadenersatzansprüche
unoerunn rUr  ücna0en,  dre von tsesuchern,  nutzungsberecht ig ten Dr i t ten,  L ieferanten,  Spedi teuren usw.-  auch ohne Verschulden -  verursacht  werden,-haf ten d i ;  bet ref fenden Eioentümer qeqebenenfa l ls
gesamtschuldnerisch mit diesen, und zwar im Falle der Beschädigung von Gemelnschaftseig""n,u1n gegen-
über der Gemeinschaft, lm Falle der Beschädi.gung von.sonderet-genlum gegenüber dem Wöirnungieilen-
tümer. Auch Eigentümer haften entsprechend für sihuldlos verursächte Sötraden.

Q 7 Anzeigepflicht des Wohnungseigentümers, Besichtigungsrecht des Verwalters

( l )  Jeder  Wohnungseigentümer is t  verpf l ichtet ,  Mängel ,  Schäden und Gefahrenmögl ichkei ten am Grund-
stück oder Gebäude dem Verwalter unverzüglich schr-iftl ich anzuzergen.
(2)  Der  Verwal ter  is t  berecht ig t ,  nach vorher iger  Anmeldung zu angemessener Tageszei t  den Zustand des
! 'ondere igentums und des s ich im Bereich des Sondereigentums bef ind l ichen Tei ls  des gemeinschaf t l ichen
Eigentums im Hinbl ick auf  etwa notwendige Instandhai tungsarbei ten zu überprüfen oäer  überprüfen zu
Iassen.

J

!8 Koctendeckung,Reparaturrlicklagc

-(l) Instandhaltungs- und ln€tandsetzu_ngsarbeiten am Geme inschaftseigentum erfolgen stets auf gemein--same 
Rechnung al ier Betei l igten. Die Kostenvertei lun g r ichtet  s ich nach 51t Abs. 1 biw. Abs.6. 

-

(2) Zum Zwecke der Deckung künftiger lnstandsetzungskosten sind die Miteigentümer zur Ansammlung
einer.  angemessenen Instandhaltungsrücklage verpf l ichtet .  Jeder Mitelgentümlr hat einen nach seinem
Antei l  bemessenen Betrag zu entr iChten. Dreser Betrag wird vom Venial ter festgesetzt .  Eine Anderung
d^ieser Festseuung ist der Eigen-tü.merversamm lung nür mit der Mehrheit sämtlüher stimmberechtigte;
wohnungseigentümer möglrch. 0 6 Absatz 5 gi l t  in diesem Fal le s in ngemäß.

SO WiederaufbauundWiederherstetlungspflicht

(1) Werden die Gebäude ganz oder tei lweise zerstört ,  so sind die Wohnunqseiqentümer untereinander
verpflichtet, den vor Eintritt des Schadens bestehenden Zustand wiederherz us-telle;. Decken die Versiche-
rungssumme und sonstjge Forderungen den vollen Wjederherstetlungsaufwand nicht, so ist jeder Woh-
nungseigentümer v€rpflichtet, den nicht gedeckten Teil der Kosten in-Höhe eihes seinem Miteigentums-

'J antejlentsprechenden Bruchteils zu tragen.

!2) Jeder Wohnungseigentümer kann sich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der festgestellten
Entschädigungsansprüche und der nach dem Aufbauplan ermittelten Kosten des Wiederaufbauei oder derEntschadlgungsansprüche und der  nach dem Aufbauplan ermi t te l ten Kosten des Wiederaufbaues oder  der
Wtederhers le l lung von der  Verpf l ichtung zur  Bete i l igung an dem Wiederaufbau oder  der  Wiederherste l -
lung durch VeräulJerung seines Wohnungseiqentums befre ien.  Er  hat  zu d iesem Zweck dem Verwal terseines Wohnungse

(3) Steht dem Wiederaufbau oder.der Wiederherstellung ein unüberwindliches Hindernis entgegen, so ist
J.ed.er Wohnungseigentümer berechtigt, die Aufhebung dtr Gemeinschaft zu verlangen. Der Anjpruch auf
Aufhebung ist ausgeschlossen, wenn sich einer der an-deren Wohnungseigentümer öder ein Dritter bereit-
erklärt, da€ Wohnungseigentum.des die Aufhebung verlangenden Woinu-ngseigentümers zum Schätzwert
zu übernehmen und gegen dre ubernahme durch thn keine begründeten Bedlnkän bestehen.

lung durch VeraulJerung seines Wohnungseigentums befre ien.  Er  hat  zu d iesem Zweck dem Verwal ter
eine gerichtliche oder notarlell beurkundete Verä ußerungs-Vollmachtzu erteilen. Dabei ist der Verwalter
zu ermächtigen, das ̂ Wohnungjeigentum freihändig zu veiäußern oder nach Maßgabe und in entsprechen-
der Anwenduno der 60 53 ff WEG versteioern zu lassender Anwendung der 00 53 ff versteigern zu Iassen.

$ l0 Aufhebungsverfahren

lst die Gemeinschaft In den Fällen des $ 9Abs. 3 auFzuheben, so erfolgt die Auseinandereetzung im Wege
der freihändigen veräußerung oder der öffentlicien versteigerung naÄ g zss BGa und s l go zvb.



0ll Nutzungen, Lasten und Kosten

(l) Jedem Wohnung_seigentümer gebührt ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der Nutzungen des
gemeinschaf t l ichen.Eigentums;  jeder  Wohn ungs-e igentümer is t  den anderen Wohnungseigentümern gegen-
über verpflichtet, die Lasten des. gemeinschaftlichen Eigentums sowie die Kosten ddr Instandhälting,
lnstandsetzung,  sonst jgen Verwal tung und e ines gemeinschaf t l ichen Gebrauchs des gemeinschaf t l iche;
Eigentums nach dem Verhäl tn is  se ines Ante i ls  zu t ragen.  Diese Regelung g i l t  nur ,  sowe] t  n icht  in  den oder
auf Grund der folgenden Absätze ein anderer Umlageschlüssel festgeselzt ist oder öffentlich-rechtliche
Lasten und Gebühren l t .  E inzelbescheiden für  d ie e inzelnen Eigentumswohnungen ergehen.

Die gesamte Wohnanlage wird zum Zwecke der  Abrechnung in  v ier  Abrechn ungsgemeinschaf ten unter-
te i l t ,  und zwar in  der  Weise,  daß d ie s ich aus der  vorstehe;den Tei lungserk lär-un-g ergebenden bzw. in
Aussicht  genommenen Häuser  1 b is  6,  7  b is  10,  1 1 b is  17 und das Parkhaus e ine besondere Abrechnunos-
gemeinschaf t  b i lden.  Der  Verwal ter  is t  verpf l ichtet ,  für  jede Untergemeinschaf t  deren Aufwendung.  a iso
insbesondere deren Lasten, aber auch deren Nutzen auf die betreffende Unteraemeinschaft oesondert
umzulegen.

(2)  Die Vorauszahlungen der  Eigentümer best immen s ich nach e inem Wir tschaf tsp lan,  den der  Verwal ter
aufste l l t .  Wir tschaf ts jahr  so l l  das Kalender jahr  se in;  derVerwal ter  kann jedoch Beqinn und Ende des Wir t -
schaf ts jahres h iervon abweichend festsetz 'en.  Sofern d ie Umstände erhöhte Ansäüe er forder l rcn macnen,
ist der Verwalter auch während des Wirtschafts iahres zu einer Neufestsetzuno der Vorauszanrunoen
berechtigt.

Abweichend von der  vorstehenden grundsätz l ichen Regelung wird e ine Sonderregelung dahingehend f \
getroffen, daß für die Dauer von eineÄ Jahr, beginnend a-n dem-jenigen Monatserstenl der äem Bez-ug der a- '

ers ten err ichteten Wohnung fo lgt ,  e in  pauschal ier tes Wohngeld zu entr ichten is t ,  über  das e ine Abrechnung
nicht  vorgenommen wird.

(3) Nach Ablauf eines jeden weiteren Wirtschaftsjahres hat der Verwalter eine Gesamtabrechnung für die
Bewir tschaf tung der  Wohnanlage aufzuste l len und auf  d ieser  Grundlage,  spätestens fünf  Monate nach
Ende des Wir tschaf ts jahres,  über  d ie gele is teten Vorauszahlungen Abrechnung zu er te i len.  Diese Ab-
rechnung is t  dem Wohnungse igentümer schr i f t l ich mi tzute i len.  Wenn n icht  innerhalb von v ier  Wochen
nach Absendung schr i f t l ich begründeter  Widerspruch e ingelegt  is t ,  g i l t  d ie  Abrechnung a ls  anerkannt .

Etwa zuviel  gezahlte Beträge sind dem Wohnungseigentümer gutzubr ingen, etwaige Fehlbeträge sind von
ihm mit  der nächsten fäl l igen Zahlung auszugleichen. Zuviel  gezahlte Beträge werden nicht verzinst .

Eine Beschlußfassung durch die Eigentümerversammlung ($ 28 Abs. 5 WEG) f indet nicht stat t .  Eine Prüfung
der Unter lagen durch den Vertrauensmann (vgl .  $ 18) f indet gegebenenfal ls während der normalen Ge-
schäftszeit in den Büroräumen des Verwalters statt.

(4) Zahlungsrückstände auf die monatlichen Vorauszahlungen und auf etwaige jährliche Nachzahlungen
sind ab Fäl l igkei t  mit  4 vom Hundert  über den jewei l igen Bundesbankdiskontsatz zu verz insen. Die Zinsen
werden der Bücklage gemäß Zaffer 5 f zugeführt. Werden Teilzahlungen geleistet, so bestimmt der Ver-
walter die Art  der Verwendung, im Zweifel  g i l t  0 367 BGB. Die Leistung von Zahlungen auf Sperrkonto gi l t
a ls Fal l  der Säumnis mit  den damit  verbundenen Folgen. Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Hinter lequnq I
s ind nicht zulässig.  Etwaige Gegenansprüche sind a'usschl ießl ich in öinem gesondertei  Verfahren geäenä I
zu machen und können erst nach rechtskräftiger Entscheidung zur Aufrechnung gestellt werden. Für be-
rechtigte Mahnungen kann der Verwalter für iie erste Mahnu;g eine ihm zusteÄe-nde Verwa ltungsgebühr
von DM 5,- ,  für die zweite Mahnung von DM 7,50, für die dr i t te Mahnung von DM 10,-  jewei ls plus
Mehrwertsteuer fordern.

(5) Gegenstand der Abrechnung und Umlage sind folgende Posteny/

a) Steuern und öffentliche Abgaben,

b) die Prämien für sämtliche nach dem pflichtgemäßen Ermessen des Verwalters erforderlichen Versiche-
rungen einschließlich Haftpflicht für Verwalter und Hausmeister,

c) die Betriebskosten der Wohnanlage, insbesondere dle Kosten der Wasser- und Stromversorgung, so-
weit sie nicht durch gesonderte Hauptzähler ermittelt und direkt bezahlt werden,

d) Kosten für Instandhaltung und Blldung einer angemessenen Instandhaltungsrücklage,

e) Kosten des Hausmeisters. Wird dem Hausmeister im Flahmen eeines Entgeltes eine Wohnung zur Ver-
fügung gestellt, so sind deren Kosten umlagefähig. Stellt der Venrvalter die Wohnung aus eigenem
Bestand zur Verfügung, so wird zunächst ein Betrag umgelegt, der einer kostendec*enden Miete, er-
rechnet aus dem vergleichbaren Kaufpreis gleicher Wohnungen bei Erstverkauf, entspricht. Mietet der
Verwalter die Wohnung von einem Dritten an,60 wird der gezahlte Mietzins zuzüglich evtl. Selbst-
kosten umgelegt.
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Beitrag zur Schaffung eines Sonderfonds bis zur Höhe von Insgesamt % der Summe, die nach dem
Wirtschaftsplan (0 16) Gegenstand der Abrechnung und Umlage (,Abs. 5, unter Außerachtlassung des
Buchstabens f)  ist .  Mit  der Ansammlung des Sonderfonds lst  mit  Anfang des 2.  vol lenwir tschafts jahres
zu beginnen. Der Sonderfonds sol l  danach binnen drei  Wirtschafts jahren in gleichmäßigen Beiträgen
angesparr weroen.

Aus den Mitteln dieses Fonds lst der Verwalter berechtigt,

1.  fä l l ige Zahlungen im Vorlagewege zu le isten, ohne daß der Zahlungspf l icht ige im Innenverhäl tnis
hiervon befreit wird,

2. die Kosten der Rechtsverfolgung gegen säumige Miteigentümer zu bestreiten,

3.  seine rückständige Verwaltergebühr einschl ießl ich der Mahngebühren zu entnehmen.

g) Kosten für  Betr ieb der  Fahrstühle (sowei t  vorhanden) und sonst ige Sondereinr ichtungen,  wie z .  B.
e iner  Sammelantenne oder  e iner  Gemeinschaf tswaschküche,

h)  Kosten für  Rein igung und Pf lege von Haus-  und Außenanlagen e inschl ießl ich Schnee und Eisbesei t i -
gung,

Kosten für Heizung und Warmwasser, die gegebenenfalls auf der Grundlage von Wärmemessern zu
ermit teln oder nach einem vom Verwalter zu wählenden übl ichen Verfahren umzulegen sind, bei  Ein-
schaltung einer Spezial f i rma ist  deren Abrechnung verbindl ich,

Kosten der Verwaltung,

bis DM 10000,-
bis DM 40 000.-
bis DM 80000,-
bis DM 200000,- und mehr

' { _ ,

'. y l) sonstige Betriebskosten, soweit sie mit der Bewirtschaftung der Wohnanlage unmittelbar zusammen--  
hange-n und nach pf lchtgemäßem Ermessen e ines ordent l ich;n Verwal ters nötwendig s ind.

(6) Die Höhe der umzulegenden Beträge folgt aus dem Wirtschaftsplan. Der Verualter ist ermächtigt, den
Umlageschlüssel  unter  Berücksicht igung von 0 11 d ieser  Gemeinschaf tsordnung festzusetzen,  er  kann im

-Einzel fa l l  jedes andere angemessene oder  in  der  Wohnungswir tschaf t  üb l iche Umlegungsver fahren an-
wenden (2.  B.  nach der  Wohnf läche oder  der  Kopfzahl ) .  Die Anderung e iner  entsprechenden Entscheidung
des Verwal ters is t  nur  mi t  %-Mehrhei t  sämt l icher  s t immberecht ig ter  Wohnungseigentümer und nur  mi t
Wirkung für  das fo lgende Wir tschaf ts jahr  mögl ich.

(7) Die Verwaltergebühr beträgt unbeschadet der Mphngebühren je Eigentumswoh n ung 336,- DM und
für . jeden Abste l lp la tsz 36,-  DM jähr l ich,  und zwar a lch sowei t  s ich d ieser  im Tei le igentum , ,Parkhaus"
befindet.

Bel  mehr als 50 %iger gewerbl icher Nutzung der Wohnung verdoppelt  s ich dle Verwa l tergebühr.

Gewerbliche Nutzung ist auch die Nutzung der Räume zur Ausübung eines freien Berufes.

Bei Vermietung der Wohnung oder des Abstel lp latzes erhöht s ich die Gebühr umr/s.

Für jede zweite und folgende Eigentümerversammlung in einem Jahr steht dem Verwalter eine Gebühr von
DM 200,- sowie Reisekosten, gegebenenfalls auch für die protokollführende Person, zu. Hinzu kommt
jeweils die Mehrwertsteuer bei a llen Gebühren.

Sowohl die Eigentümergemeinschaft als auch der Verwalter sind berechtigt, eine Neufestsetzung der
Verwa ltergebühren zu verlangen, wenn sich die bei Vertragsabschluß maßgebenden Verhältnisse wesent-
lich ändern, als eine wesentliche Anderung ist insbesondere anzusehen, wenn sich der Tarif für die Ange-
stellten im Baugewerbe ändert. Erhöht oder ermäßigt sich der Tarif für die Angestellten des Baugewerbes,
9o erhöht oder ermäßigt sich die Vergütung des Verwalters jeweils entsprechend um den gleichen Prozent-
saiz. Die Wohnungseigentümer sind verpflichtet, den neuen Betrag nagh einer begründeten Aufforderung
des Verwalters zu entrichten, und zwar erstmals für den der Auffordgrting folgenden Kalendermonat.

Werden em gemeinschaftlichen Eigentum Fleparaturen mit einem Wert von über DM 5000,- ausgeführt,
so hat der Verwalter Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung. Diese beträgt in Prozenten der Reparatur-
kosten:

9 %
8 %

6 %

(8) Zahlungen erfolgen an die vom Verwalter bezeichnete Stelle. Der'üerwalter ist ermächtigt, fällige
Betrqge lm Lastschriftv€rfahren (Abbuchung von Bankkonten) einzuziehen. Der Wohnungseigenlümer ist
verpflichtet, hierfür ein Bankkonto zu benennen und dort ein entsprec$endes Guthaben zu untelhalten.
(9) Die Zahlungspflicht des Wohnungseigentümers beginnt mlt dem Tag der von der Investbau GmbH &
Co. KG erklärten Bezugsfertigkeit. Bei Neubezug gilt als Ubergabetag für alle Wohnungen desselben
Hauses derselbe Tag. Böi Eigeittimerwechsel trägiJäer Beteiligtä etn Ziolftel der Jahreskösten f ür ieden
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auf thn entfallendsn Monat. lm übrigen tritt jeder Erwerber einer Eigentumswohnung im Hinblick auf die
Abrechnung in alle Flechte und Pflichten des leweiligen VeräuDerers ein'

0 1 2

Mit Bücksicht auf $ 5 Abs. 7 des Erbbaurechtsvertrages vom 1. Mäz 1971 sind die. wohnungseigentümer
;;;;iil;Äi;i;;;,iisie entfa enden Wohnunsserbbäuzins an die Investbau GmbH & Co. KG auf das von
'r'ri lähäl| Gr"ichnende Xonto lr. Wuitetöitung an den Eigentümer des Grundstücks, das Deutsche

Reich (Reichseisenbah nvermögen),  zu zah len.

013 Mehrverbrauch

Bewirtschaftungskosten, die ein wohnungseigentümer durch_ein das gewöh.nliche Maß übersteigenden

O"Ui.r"f.r oder-Verbrauch uerrr."cht, hat"er a'ilein zu tragen. Bei laufendem Mehrverbrauch von Wasser

zum Betr ieb eines Gewerbes u. ä.  ist  d 'er Wohn ungseigent-ümer verpf l ichtet ,  s ich einen Zwischenzähler auf

elgene Kosten seEen zu lassen.

I ll Entzlehung des Wolmungeelgentum'

Abweichend von und ergänzend zu der gesetzlichen Regelung wird bestimmt:

(1) Die Voraussetzung zur Entziehu-ng.des wohnungseigentums l ieot auch vor,  wenn ein wohnungseigen-

tümer mit der Erfüttung seiner Verpfliähtung zur Lasien- und Kosteniraglng länger als q Mongte mit einem

ä"iräg'i" üJi^gist, *lLneiS ro^; Hunderides Einheitswertes seines Wohn ungseigentums übersteigt'

(2) steht das wohnungseigentum mehreren Personen gemeinschaft l ich zu, so kann die Entziehung des

Eioentums zu Lasten samtf icnei Mliberechtigter verlanlt werden, sofern auch nur in der Person eines

v,"tuäiä"r'iigü. di" Voiäu.."ttrngen für dasEntziehungsverlangen begründet sind'

( 3 ) D e r F a | | d e s € 1 8 W E q | i e g t a u c h d a n n V o r , w e n n d i e V o r a u s s e t z u n g e n i n d e r P e r s o n e i n e s M i e t e r s
öder sonst igen inzwischen Bericht igten eingetreten und der EigentÜmer nicht binnen einer angemessenen

Frist für Abhilfe sorgt.

. 
g 15 Eigentümerversammlung

(,t \ anoeleoenhelten. über die nach dem wEG oder nach dem Inhalt dieser urkunde die.Gemeinschaft der

Eiä;,ä;ä;;ii'il#i;ß;;i;;i;"Ii"" x".i, *ä.a"n duich Bescrrtußfassunq in^der Versammluns der
il#;ft";ü;.ifi;;&;;d;;i. ö"ü.iüri"r''" B'eschlußfassuns (O 23 Absatz 3 wEG) ist nur über Anträse
Oä" üä.*'"f t"i. möglich: Einstimmigkeit ist nicht erforderlic*r'

(2) Die Eigentümerversammtung kann um beschtußfähig zu sein, nur durch den verwalter einberufen wer-

den. der auch den vorsit2 tührt'ö;; ü;;rn;; biaucht n'icht jedes Jahr die EigentÜmerversammlung einzu-

äi]ä il viläri"i .rö oi" Eö""ii:Ää-"Ä"rrlung eiÄberufen, wenn mehr als ein.Drittel der stimm-

berecht isten Eigentümer di"  E1"#;;?; ; ; ; " ;Ä;9;b;  des Geoenstandes ver lanst.  In den Fäl len des

5ä Ä-b;;";t- 5 ünd aes 0 q ausä;l;;dZ dieser Urkunde muß där Verwalter diese Eigentümerversamm-

lunq nur auf gleichzei t iges V"r i""gä" J".  b"t iof fenen Wohnunbseioentümers und des Vertrauensmannes

iiäi ö r ajäi^"ü;är.,-". Ei* rigä;'ir";;i;'1;e;;;;Jnun j iit n."i. mii Zustimmuns des verwalters möslich

(3) Für die ordnungsmäßigkeit der Einberufung genügt die Absendung an die Anschrift, die dem verwalter

vom Wohnungseigentümer zuletzt  mitgetei l t  worden ist

(4) DIe Eigentümerversammlung ist beschlußfähig, wenn m-etr als die Hälfte der stimmberechtigten Anteile

vertreten ist. Ein wohnungsergäntümer kann sicir nur durch einen Angehörigen' seines Haushalts' durch

einen anderen Eigentümer deräH;iilh;fi'"ä;; äü",. Ori"t' ää" Verüalter,-und zwar in jedem Falle auf-

orund besonderer schrittlichervoir.ä"ni, ,"itr"t"" las€en. Bei Fassung von-Beschlüssen i6t die voll-

HiJ"nt äärn vü"ärnrnrrngrproLkJii ;;;ibg;". DieVertretuno von mehr-als 1o Prozent der stimmen ist

als Bevolmächtigt"n nu' o"r Väääiiei gästattet..lst die Veisammluno nic+rt beschlußfähig' 60 lst eine

zweite versammlung, die 
"icn 

,ln'mäi"rüuiä.."Äiiäriän tän", tn ledem Falle beschlußfähig Hierauf ist in

der Einladung besonders hinzuweisen.

Die Teilnahme von Personen, die nicht wohnungselgentümer oder nadl Abs 4 zulässige vertreter von

solchen sind, kann nur mit ZÄtimmung iller A-nwelenden' elnschließlidl des Verwalters' zugelassen

*äiää", äiä"'gili nrctitti,. p"..ä"än, äiäi". Verwalter z. B. ais Sachverständige oder aus sonstigen sacn-

tE
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llchen Gründen zu der Beratung hinzuzieht. Bei Abstimmung qOrfen andere Pereonen ale Wohnungseigen-
tümer oder zulässige Vertreter nur mit Zustimmung des Verwalters anwesend sein; diel gilt ;uch'für
Ehegatten.

(5) Grundsätzlich wird das Stimmrecht in der Eigentümerversammlung in der Weise festgesetzt, daß JedeElgentumswohnung fünf St immen, jeder M i te iglntumsantei l  am Tei lä igentum "ParkhaJs' '  e ine St iÄme
und jedes übrige Teileigentum zehn Stimmen göwährt. Steht ein Wohnu-ngs- bzw. Teileigentum mehreren
gemeinschaft l ich zu, so können sie das St immrecht nur einhei t l ich ausüben:
Während der Bauzeit  der gesamten Wohnungsanlage, und zwar bis zu demjenigen Monatser8ten, der der
öezugsrenrgKelt  der letzten wohnung.bzw. des letzten Tei le igentums folgt ,  g i l t  e ine Sonderregelung dahin-
gehend, daß sich das St immrecht naah den Miteigentumsaniei len in der-W;ise best immt, aad ie tTiOOOoO
Miteigentumsantei l  e ine St imme gewährt .

Solange hinsicht l ich des Tei le igentums "Parkhaus" noch nicht so vlele ideel le Miteigentumsantei le ge-
bi . ldet s ind wie Abstel lp lätze geschaffen worden sind, hat jeder Miteigentumsa nte i l  so-viele St immen i ie
Abstel lp latze vorhanden sind, d;e auf ihn entfal len.
(6) Zu_Beginn der Versammlung ist  vom Versammlungslei ter die ordnungsgemäße Einberufung und Be-
schlußfähigkei t  festzustel len. Bei  der Feststel lung dei  St immenmehrheit-wärden die St jmmen-der nicht
vertretenen Eigentümer nicht gerechnet,  soweit  n iCht im Elnzel fal le eine Mehrhei t  sämtl icher st immberech-
t igter Wohnungseigentümer erforder l ich ist .  g 18 Abs. 3 WEG bleibt  hiervon unberührt .
(7) lm Verfahren der schriftlichen Beschlußfassung kann Zustimmung oder Ablehnung auch durch Still-
schweigen erklärt werden. Hierauf ist bei Mitteilung durch den Verwälter besonders iinzuweisen. Zwi-
schen Absendung und Ablauf der Fr ist  zur stel lungnahme müssen mindestens 30 Tage l iegen.
(8) Uber alle Beschlüsse der Eigentümerversammlung hat der Verwalter ein Protokoll anzufertigen. Das
Protokoll eoll neben dem Verwalter von zwei Mitgtie-dern der Versammlung unterzeichnet weäen. Die
Protokolle verwahrt der Verwalter. Jeder Woh n ungseigentümer ist berechtig{ in d iese Einsicht zu nehmen
oder auf seine Kosten Abschriften zu verlangen.
(9) Auf Verlangen de-s Verwalters hat die Abstimmung in der Eigentümerversammlung namentlich zu er-
folgen. In.diesem Fal l .s ind im Protokol l  außer dem Si immergebnis auch die Namen äer diese St immen
Abgebenden festzuhalten. Dies gj l t  insbesondere im Hinbl ickiuf  etwaige Haftungsfolgen gegenüber den
Miteigentümern.

g 16 Wirtschaftsplan

(1) Der Ven',ralter hat_jeweils für ein Wirtschaftsjahr, das er auch abweichend vom Kalenderjahr festlegen
kann, einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der von den Wohnungseigentümern zu beschlie6en ist. So'ilte
durch Ab.lehnung od-er Anderung des Wirtschaftsplanes eine or-dnungsmäßige Verwaltung nicht möglich
sein, ist der Beschluß unwirksam. 0 6 Absatz 5 gilt sinngemäß.
(2) Der-vorläufige Wirtsc*raftsplan gilt bis zum Ende der ersten Abrechnungsperiode, die vom Tage der
Bezugsfertigkeit bis zum Ende des arsten vollen Kalenderjahres reicht. lm tibrigen gilt Jeder Wirts;hafts-
plan, bis er durch einen neuen abgelöst wird.
(3) Die Regelung des $ 11 Abs. 2 bleibt unberührt.

I 17 Verwaher . .'

(1) Zum Verwalter im Sinne des 0 26 WEG und der Bestimmungen dieser Teiiungserklärung bzw. Gemein-
schaftsordnung wird die Investbau GmbH & Co. KG in Buchschlag bestimmt. Diese ist bereihtigt, die Ver-
waltung auch einem geeigneten Dritten zu übertragen, unbeschadet des Rechtes, die Verwaltung jederzqit
selbst weiterzuf ühren.

Auf die Bestimmung des $ 5 Absälze 6 bis 8 des Erbbaurechtsvertrages vom 1. Män 1971 - Nr.99/1971
der Urk.-Rolle des Notars Dr. Ludwig Bock in Berlin -wird ausdrücklich bezug genommen.
(2) Die.Rechte und Pflichten des Verwalters ergeben sich ergänzend ztlden Bestimmungen dieser Tei-
lungserklärung aus Q 27 WEG. Der Verwalter lst von den Beschränkungen des 0 181 BGB befreit. Er kann
ein Rechenzentrum einschalten.

(3) In Erweiterung der gesetzlichen Befugnisse hat der Verwalter folgende Redrte bzw. Pflidtten, wobel
die.a-ufgrund dieser Bevollmächtigung abgeschlossenen Rechtsgeschäfte für und gegen Sonderrechts-
nachfolger eines Wohnun6jsei gentümeis gelten :
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a) Mit Wirkung für und gegen die Wohnungseigentümer lm Flahmen eelner Verwaltungsaufgaben Ver-
träge abzuschließen, iu beenden und sonstioe Flechtsgeschäfte vorzunehmen, insbesondere für die
Eigentümergemeinschaft Verträge über die Lieferung von Wärme- bzw. Energieträgern, Wasser etc.
sowie Antennenenergie abzuschl ießen und für Versorgungslei tungen und Lagerung von Brennstoff
Grundd ienstbarkei ten zu bestel len, soweit  es für die Versorgung der gesamten Wohnanlage erforder-
llch oder zweckmäßig ist.

d ie von den Wohn ungseigentümern nach 0 11 der Gemeinschaftsordnung zu entr ichtenden Beträge
einzuziehen und diese gegenüber einem säumigen Wohnungseigentümer namens der übr igen Woh-
nungseigentümer ger icht l ich gel tend zu machen,

Anstellung eines Hausmeisters sowie Abschluß des Dienstvertrages mit diesem und erforderlichen-
fal ls die Anmietung einer Hausmeisterwohnung. Stel l t  der Verwalter selbst eine Hausme isterwohnung,
so sind deren Gesamtkosten umlaqefähiq.

b)

c)

e)

d) Lasten und Kostenbeiträge anzufordern, in Empfang zu nehmen und abzuführen,

al le  Zahlungen und Leis tungen zu bewirken und entgegenzunehmen,  d ie mi t  der  laufenden Verwal tung
des gemeinschaf t l ichen Eigentums zusammenhängen,

Wi l lenserk lärungen und Zuste l lungen entgegenzunehmen,  sowei t  s ie  an a l le  Wohnungseigentümer in
dieser Eigenschaft gerichtet sind,

g) Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines sonstigen Rechtsnach-
r a i l c  a r f ^ r Ä a r l i . h  c i h Ä

h) die Wohnungseigentümerschaft  ger icht l ich und außerger icht l ich in Angelegenheiten der laufenden Ver-
waltung zu vertreten, sowie Ansprüche ger icht l ich und außerger icht l ich gel tend zu machen,

l) Erklärungen abzugeben, die zur Herstellung einer Fernsprech-, Fernseh-, Flundfunk- und Energiever-
sorgungsanlage zugunsten eines oder mehrerer Wohnungseigentümer erforder l ich sind,

J) über die Art  und Weise der Nutzung der geme inschaft l ichen Gebäudetei le (Waschküche, Hofbenutzung
usw.) zu entscheiden, fal ls ein Beschluß mit  der in der Tei lungserklärung vorgesehenen Mehrhei t  der
Eigentümerversamm lung nicht zustande kommt,

k) eine Hausordnung ( !  3 Abs. 1) und eine Ben utzungsordnung (0 5 Abs. 1) zu er lassen, deren Ande,rungen
eines einst immigen Beschlusses der Wohnungseigentümergemeinschaft  bedürfen,

l )  Vereinbarungen über das Verhäl tnis der Wohnungseigentümer untereinander zu tref fen und dem-
gemäß den Inhal t  des Sondereigentums und der Tei lungserklä rung zu ändern und entsprechend der
Grundbucheintragungen zu bewi l l igen und zu beantragen einschl ießl ich einer Anderung der Mlteigen-
tums-Bruchtei le oder des Sondereigentums (2.  B. Hinzunahme oder Abgabe von Räumen) mit  Wirkung
für und gegen al le Wohn ungseigentümer,  wenn diejenigen Wohnungseigentümer,  bei  denen sich der
Inhal t  des Sondereigentums oder der Miteigentums-Bruchtei le ändert ,  zust immen.

(4) Der Verwalter ist verpflichtet, die Einhaltung der sich aus dem Erbbaurechtsvertrag für die Wohnungs-
äi lentt imer ergebenden Verpf l ichtungen zu üderwachen und insbesondere dafür Sorge zu tragen, 9"ß a -
de-r  auf die Woihnungseigentümer ent ia l lende Erbbauzins gemäß der vorstehenden Best immung des 0 12 \  .
gezahlt  wird.

(5) Der Verwalter ist verpflichtet, die Gelder der Wohnungseigentümer von seinem Vermögen gesondert
zu halten. Die Eigentümergemeinschaft erklärt sich damit einverstanden, daß die Wohngelder auf einem
gemeinschaftlichen Fremdkonto des Verwalters für alle von ihm verwalteten Wohnungseigentümergemein-
schaften angesammelt und verwaltet werden. /.
Auf den Vorbehalt des 0 27 Abs. 4 Satz 2 WEG wird verz ichtet. -

(6 DerVerwalter kann jederzeit Untervollmacht erteilen.

(7) Das Wohngeld ist an den Verwalter oder an eine von lhm zu bestimmende Stell€ monatlich im voraus,
spätestens am 5. eines jeden Monats, kostenfrei zu zahlen.

(8) Uber die vorstehende, im einzelnen aufgeführte Vollmacht hinaus, werden dem Verwalter hiermit alle
zur sinngemäßen Durchführung seiner AuTgaben aus der Gemeinschaftsordnung erforderlichen Voll-
machten erteilt.

Auf Verlangen ist dem Verwalter hierüber eine besondere zugammenfassende Urkunde zu erteilen, die
von sämtlichen Vertrauensmännern (vgl. Q 18) zu unterzeichnen ist.

(9) Jeder Eigentümer hat lm Falle der gänzlichen oder tellweisen VeräuBerung selnes Sonderelgentuma
den Erwerber zum Eintritt In einen mit dem Verwalter etwa geschlossenen gesonderten Vertrag zu ver-
pflichten.
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5 tO Vcrtrauensmann

(!) Jewells für eln Jahr slnd von der Wohnungseig_entümerversammlung filr die Wohnungsanlage In lhrer
Gesamtheit ein Obervertra uensma n n und desten-Stellvertreter und fürlede Unterqemeiischaft-(vol. I l l
Abs. 1) ein Vertrarrensmann und dessen Stel lvertreter zu wählen. lnsgäsamt sjndalso funf Vertäujns-
männer und deren Stellvertreter durch Wahl zu bestimmen.
Die Wahl kann auf schr i f t l ichem Wege mit  einfacher St immenmehrheit  erfolgen. Kommt ein Beschluß über
die Wahl des Vertrauensmannes nicht zustande oder f indet s ich kein Wohn uigseigentümer zur Ubernahme
der Aufgaben des Vertrauensmannes bereit, so bestellt der Verwalter de-n Vörtrauensmann aus dem
Kreise der Woh n ungseigentümer jewei ls für ein Jahr,  entsprechend der Reihenfolge des Alphabetes.
(2) Die Aufgaben des Vertrauensmannes sind ausschließlich die folgenden:

' a) Wünsche der Wohnungseigentümer, soweit sie das gemeinschaftliche Eigentum betreffen, entgegen-
zunehmen und an den Verwa l ter oder an den Ha usmeister weiterzulei ten.

b) Vorschläge für Reparaturen und Instandsekung des gemeinschaftlichen Eigentums an den Verwalter
zu macnen.

c) die Betriebskosten in der Jahresabrechnung zu prüfen,

d) spätestens 6 Monate naci Bezugsfreigabe des Hauses, nach Möglichkeit jedoch vor der amtlichen
Gebrauchsabnahme, anläßl ich einer Begehung mit  dem Bauträger o-der dem 

-baulei tenden 
Archi tekten

eine Ubernahmeerklärung abzugeben und in diese etwaige Baümängel am gemeinschaft l ichen Eigen-

A 
tum niederzulegen.

-'(3) Der Vertrauensmann kann sich nur durch seinen Stellvertreter vertreten lassen. Die Wahl eines Ver-
waltungsbeirates wird ausgescülossen.

0 19 Mehrheit von Eigentümern einer Wohnung

(1) Steht ein Wohnungseigentum mehreren Personen gemeinschaftlich zu oder geht auf mehrere Per-
sonen über, so sind diese verpflichtet, unverzüglich einetmit öffentlich beglaubigteiVollmacht versehenen
Bevollmächtigten zu bestellen und diesen dem Verwalter namhaft zu machän.
(2) Die Vol lmacht muß enthal ten:

a) Der Bevollmächtigte muß.durch die Vollmacht ermächtigt sein, alle aus dem Wohnungselgentum her-
rührenden Rechte und Pflichten wahrzunehmen, insbesöndere auch alle Willenserklälunden und Zu-
stel lungen mit  Wirkung f  ür die Vol lmachtgeber in Empfang zu nehmen,

b) die Vollmacht muß die Berechtigung zur Bestellung von Unterbevollmächtigten enthalten,
c) die Vollmacht muß die Bestimmung enthalten, daß sie auch für die Erben eines Vollmachtgebers gilt.
(3) Die Vollmachtgeber verzichten mit Erteilung der Vollmacht im Außenverhältnis auf die Wahrnehmung

,r ihrer sämtlichen aus dem Wohnungseigentum härrührenden Rechte.
'-,(4) qls zur Erteilung dieser Vollmacht gilt jeder Mitberechtigte als von allen übrigen Mitberechtigten

bevollmäch1igt, Erklärungen mit rechtsverbindlicher Wirkung für die anderen Mitberechtigten abzugelen
und in Empfang zu nehmen.

g20 Haftung . '

Die Personenmehrheit, insb€sondere auch Ehegatten, haftet für sämtlidre Verpftichtungen aus dieser
Gemeinschaftsordnung als Gesamtschuldner mif  der Maßgabe, daß Tatsachen, die auch nur hinsicht l jc* l
e ines der Gesamtschuldner vor l regen oder eintreten, für odör gegen jeden von ihnen wirken.

$ 2l Abwesende oder unbekannte Wohnungseigentümer

(1) l6t zu einer die Wohnanlage betreffenden Maßnahme die Mltwirkung 
"artti"t'"r. 

Wohnungseagentümer
erforderlich, oder bedarf es zür Verwaltung einer von einem Wohnungsöigentümer nicht selbit bdwohnten
Wohnung dringend einer Entscheidung, und ist von dem Wohnungseigentümer eine Stellungnahme oder
die Vornahme der notwendigen Rechtshandlung nicht zu erreichen, z.B. well er Briefe nichi beantwortet
oder weil sein Aufenthaltgort unbekannt ist oder weil er, etwa bei einem Erbgang, nicht bekannt ist, so gilt
fo lgendes:



a) der Venrmlter let beauftragt, dle Bestellung elnes Abwesenhelts- oder Nachlaßpflegers zu beantragen,

b) kann die BestellunO eines Pfleqers nicht oder nicht fristgemäß erreicht werden, eo gelten die sämtlichen-' 
ü;;;r;;.;tnneilugl. O 18) äls ermächtigt, den Verw;lter oder elnen Wohnungseigentümer mit ein-
ta"tr"i v"r.ritreii tuÄ d"uätt.a.t tigten desäbwesenden Wohnungseigentümers zu bestellen.

(2) Die sämtlichen Vertrauensmänner dürfen die VollmacJrt nur erteilen, wenn:

a'l der Verwalter den Wohnungseigentümer mit eingeschriebenem Brief an die letzte bekannte Anschrlft-' 
iü aäi Wlt"n""iklarung auf"gefo"rdert oder zur Te-ilnahme an einer Versammlung der Wohnungseigen-
tümer eingeladen hat,

b) In der Einladung oder Aufforderung der Gegenstand, der zu entscheiden i8t, bekanntgegeben und-' 
ääät fring"tui"i; i"t, daß die säm-tlichen Vörtrauensmänner für den Fall des Nichterscheinens oder
äiner Nichierklarung eines Wof,nungi"  igentümers gemäß. Abs. 1 b ermächt igt  s ind, einen Bevol lmäch'
t ioten für die Vornai 'me der unaufsci iebSaren Rechtshandlung oder Entscheidung zu bestel len'

0 22 Kein Augeinandersetzungsanspruclt

Bei der Veräußerung des Wohnungseigentums geht der Anteil an der Instandhaltungsrücklage .und.son-

"tio"n 
Gemeinschaft]svermOqens ein."fiti"ßti"t' öiner etwaigen Nachschußpflicht auf .d.en Erwerber über'

ö"iv"iauöäi"i r.r"i t 
"in"n 

Än.pruch auf AuseinandersetzuÄg der Instandhaltungsrücklage noch des son-

stiien bemein""haftsvermögen's und auf Auszahlung seines Anteils hieran'

$23 SdrluBbestimmungen

fi'l Diese Gemeinschaftsordnunq kann nur mit zustimmung aller wohnungseigentümer und mit zustim-

irirng a ller in Abt. lll des Erbbaugiundbuches eingetragenen Pfandgläubiger abgeändert werden.

(2) Gerichtsstand für alle Verfahren und Bechtsstreltigkeiten ist Berlin, soweit sich aus dem Gesefz nicht

öiir ausschl,eßlicher Gerichtsstand ergibt.

(3) sol l ten eine oder mehrere Best immungen dieser Tei lungserklärung und Gemeinschaftsordn ung un-

|fi,i""*,"ri,;;':"i;; aläüuiiö""-öä"iiÄrünj"" otnnoch ge-lten. Der ünwirksame reil der Erkläruns ist

ä;ä j;j;"1;;iä..igl B"gäh,l"e zu ersetze"n, die den wirischaftlichen Zweck des unzulässigen Teils mit

der weite!tge-hend möglichen An nä herung erreicht

lll. Elntragungsantrag

Die vorstehend ln der Tellungserklärung und der Gemeinschaftsordnung getroffenen Bestimmungen wer-

den hiermit  zum lnhal t  des Sondereigentums erklärt

Die Erbbauberecht ig ten bewi l l igen und beantragen,  d iese Best immlngen a ls .Gegenstand und Inhal t  des

sondereisentums in aas erouar.is?u;ä;r;;i;;;;ö;;. F;'. J;;;; w;h"nunsseieen"tum sotr ein besonderes (l
Wohnungs-Erbbaugrundbuchblatt angelegt werden.

Die Kosten dieser Verhandlung und ihrer Durchführung tragen die Erbbauberechtigten entsprecrhend ihren

M itberechtigu ngsante ilen am Erbbaurecht.

Es wird Gebührenfreiheit beansprucht und versichert, daß es sidr um Geschäfte im sinne des Gesetzes

üü"i äi" ö"Ugt, *nbefreiung beim Wohnungsbau vom 30, 5. 1 g53lAGBl. I S. 273) handelt.
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lv.

Von den unterTeil l, Q 2, dieser Urkunde aufgeführten Erbbaurechtswohnungen erhalten zugeteilt:

Bauherr Wohnung Nr. Wohnfläche 1/100000

Klein,  Herber t 01-00-2
01-01 -1
0l -03-3
01 -01 -4
01-02-3
0r -03-3
0l -0s-3
01 -07-3
0 t -10 -3
0 t  -1  1 -3
0 1 - t 0 - l
01 -10 -2
01-10 -4
01-12-4

01-00-1
01-00-3
01-01 -2
01-04-3
01 -06-3
01-08-3
01 -09-3
0t -09-1
01-09-2
01-09-4
01-11-2
01-11-4

01-02-1
01-08-2
01-08-4

01-07-1
01-02-2
01-07 -4

0t -04-1
01-04-2
01-04-4

01-05-1
01-0s-2
01-05-4

01-08-t
o1-07 -2
01-07 -4

80,58
70,17
66,86
80,23
66,86
66,86
oo,öo
oo,öo
66,86
66,86
70,17
80,58
80,23

140,04

1070,02

59,13
54,31
80,58
66,86
66,86
66,86
66,86
70,17
80,58
80,23

105,08
80,23

3248

180
165
245
avJ
203
ZUJ

203
213
245
243
? 1 0

243

245
z t J

203
243
203
203
203
203
203
203
213
245
243
425

t - ,
Stein, G. K.

Houssong, L.

4 J Klein,  Günther

Welzel, H.

Schmieg, W

877 ,75

70 ,17
80,58
80,23

2665

213
245
243

230,98

70,17
80,s8
80,23

701

z t J

zqJ

243

230,98

70,17
80,s8
80,23

I
1

l
l

701

213
a ^ a

243

230,98

70,1i
80,58
80,23

701

213
245
243

230,98

70,17
80,58
80,23

701

213
245
243

Zehnder, E.

230,98 701

ß



Bauherr Wohnung Nr. Wohnfläche 1/tO0O00

Bartetzko, G. 01-03-1 70j7 213
0t-03-2 80,58 245
01-03-4 80,23 243

230,98 701

Frieser, H. 01-06-1 70,17 219
01-06-2 80,58 245
01-06-4 80,23 243

230,98 701

Haus I Insgesamt: 3564,63 10 820

Die sämtlichen verbleibenden Sondereigentumseinheiten erhält die Investbau GmbH & Co. Kommandit-gesel lschaft  zugetei l t .

Uber diese Verteilung sind sich die Beteiligten einig. Der grundbuchliche Vollzug nach vorstehender Maß-gabe wird bewi l l igt  und beantragt.

Für den Fall, daß diese Urkunde aufgrund einer Beanstandung des Grundbuc*ramtes oder einesVerlangens
des Ba uaufsichtsamtes teilweise abgeändert werden mutJ, be-vollmächtigen die Erbbauberechtigten

- 1. die Rechtsanwalts- und Notariatsgeh ilfin, Frau Hannelore Flissmann geb. Schnabel,
2. die Anwaltssekretärin, Fräulein Ute Pöschke.

beide geschäftsansässig in Berl in 1S, Uhjandstraße 2g,
- und zwar.jede für sich unter Befreiung von den Beschränkungen des g 181 BGB - die Urkunde ent-
sprechend abzuändern.
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